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 An die Gesuchsteller  
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- für Freinachtbewilligungen 
- für privat organisierte Anlässe 

  
  
 
 
 
 
Ruhe und Ordnung in der Gemeinde Rünenberg ab 01.04 .2015 
 
Nach dem per 01.01.2015 geltenden geänderten Polizeigesetz (PolG SGS 700) ist die Gemeinde 
neu zuständig für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auf ihrem Gebiet [§ 3a Abs. 1 
PolG bzw. § 72 Abs. 1 Ziff 2 Gemeindegesetz (GemG SGS 180)]. 

Diese geänderte Zuständigkeit zwingt nun den Gemeinderat, Sie auf folgende Punkte aufmerk-
sam zu machen:  

• Die Vorgaben gemäss bewilligtem Gesuch um Gelegenheitswirtschaftspatent oder Freinacht 
sind einzuhalten. (Die Freinachtbewilligung berechtigt zum Überwirten  bis zum angege-
benen Zeitpunkt. Eine Freinachtbewilligung ist aber  keine „Lärmbewilligung“). 

• In jedem Fall gilt es die Nachtruhe ab 22h00 einzuh alten. 

• Sollten im Vorfeld des Anlasses, während oder nach Ablauf der bewilligten Zeit, Beschwer-
den wegen Ruhestörung usw. beim Gemeinderat oder bei der Polizei BL eingehen, ist der 
Gemeinderat verpflichtet, diesen nachzugehen und sofort Abklärungen zu treffen. 

• Kostenfolge A: Falls es im Zusammenhang mit Ihrem Anlass (vor-, während oder im An-
schluss daran), zu einem Einsatz der Polizei BL kommt, werden der Gemeinde die Einsatz-
kosten mit mindestens Fr. 650.-- in Rechnung gestellt. Der Gemeinderat kann diese Kosten 
dem jeweiligen Veranstalter / Verein weiter verrechnen.  

• Kostenfolge B: Auch bei einer alleinigen Bearbeitung durch die Gemeinde / den Gemeinderat 
fallen Kosten an, welche dem jeweiligen Veranstalter / Verein weiter verrechnet werden kön-
nen. 

Der Gemeinderat bedauert diese neue Ausgangslage und die damit verbundenen Auswirkungen. 
Es wird jedoch klar festgehalten, dass der finanzielle Aufwand für die Aufrechterhaltung von Ruhe 
und Ordnung nicht über die Allgemeinheit abgerechnet werden darf. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
 

Namens des Gemeinderates Rünenberg 
Präsident Schreiberin 
 
sig Peter Grieder sig. Tina Weiss 
 
 

Rektifiziert, Rünenberg, im August 2019 


